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Gefangenenmeuterei
§122

(1) Gefangene, welche sich zusammenrotten und mit 
vereinten Kräften die Anstaltsbeamten oder die mit der 
Beaufsichtigung Beauftragten angreifen, denselben Wider
stand leisten oder es unternehmen, sie zu Handlungen 
oder Unterlassungen zu nötigen, werden wegen Meuterei 
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

(2) Gleiche Strafe tritt ein, wenn Gefangene sich zu
sammenrotten und mit vereinten Kräften einen gewalt
samen Ausbruch unternehmen.

(3) Diejenigen Meuterer, welche Gewalttätigkeiten gegen 
die Anstaltsbeamten oder die mit der Beaufsichtigung Be
auftragten verüben, werden mit Zuchthaus bis zu zehn 
Jahren bestraft; auch kann auf Zulässigkeit von Polizei
aufsicht erkannt werden.

Anm.t Vgl. Vorbem. zu § 331.

Befreiung von Untergebrachten 
§ 122 a

In den Fällen der §§ 120 bis 122 steht einem Gefangenen 
gleich, wer in Sicherungsverwahrung oder in einem Ar- 
beitshaus untergebracht ist.

Anm.: Vgl. Anm. zu §§ 20a und 42a.

§ 122b
(1) Wer, abgesehen von den Fällen der §§ 120, 121, 

122a, vorsätzlich jemand, der auf behördliche Anordnung 
in einer Anstalt untergebracht ist, aus der Verwahrung 
befreit oder ihm das Entweichen erleichtert, wird mit Ge
fängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Die Strafverfolgung tritt nur auf Abtrag der Be

hörde ein, welche die Verwahrung bewirkt hat.
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